
S1e sowohl auf der Ebene der römiıschen Kongregatio-
]Juan Sanche7z Sanche7z nNen als auch In der Bischofssynode verwirklichen.

Im etzten aber schien C sSe1 davon nıcht SAalzZ über-
Biıschofskonferenzen u  9 als ob S1e nıcht ahe wuünschte. Und über-

1e1% seınen Nachtfolgern den Schritt, den bei seınerun Römische Kurıe Mentalıtät Nn1ıe n hätte.
Das Gesagte führt uns dem Thema, In dessen

Tiete das sCHAUC Problem der Kollegialıtät pocht. Wır
sınd überzeugt, die theologische Stutze der Bı-

Vorbemerkungen schotskonferenzen ın der Lehre der Kollegialıtät liegt.
Be1l jeder Konterenz wirkt eın Teıil des Kollegiums 1m

A) Kollegtalıtät Vereın mıt seiınem Haupte, und AaUS diesem Grund
vermogen hre Beschlüsse für all ıhre Glieder VCI-

Zur Zeıt, WIr diese Zeıilen schreiben beginnen, pflichtende Kraft gewınnen, WenNnn die gesetzlichenhat der Heılıge Geılst seıner Kırche eın Geschenk g- Forderungen erfullt werden. Di1e Gegenbehauptung,macht : die WEe1 Papste Johannes Paulus und IC Der die dee der Kollegialıtät «NM SUSCI1PIt magıs vel M1-
hat offenbar L11Ur den Grund tür seın Daseın g- u  » d.h S1Ee sel 1mM ANHZEN Kolleg1um gegeben der

habt, dem zweıten den Weg bereıten. Der zweıte, dann überhaupt nıcht, beansprucht viel und beweist
auf den das christliche Volk sovıel Hoffnungen ‚9 daher Sar nıchts. Das kann INnNe Art der Kollegıalıtät
ware ohne die W.ahl und den frühen Tod Johannes seın die volle, die des CHSPFEN Grades. Das 1St aber nıcht
Pauls nıcht dieser Wurde gelangt. Wege der Vor- dıe einzige”. Wır anerkennen MIt der Mehr-zahl der
sehung, verwırrend WI1IE fast immer. Wenn das We1- Theologen und Kanonıisten, da{fß eıne wenıger voll-
zenkorn stirbtsie sowohl auf der Ebene der römischen Kongregatio-  Juan Sänchez y Sänchez  nen als auch in der Bischofssynode zu verwirklichen.  Im letzten aber schien es, er sei davon nicht ganz über-  Bischofskonferenzen  zeugt, als ob er sie nicht nahe wünschte. Und er über-  ließ seinen Nachfolgern den Schritt, den er bei seiner  und Römische Kurie  Mentalität nie getan hätte.  Das so Gesagte führt uns zu dem Thema, in dessen  Tiefe das genaue Problem der Kollegialität pocht. Wir  sind überzeugt, daß die theologische Stütze der Bi-  Vorbemerkungen  schofskonferenzen in der Lehre der Kollegialität liegt.  Bei jeder Konferenz wirkt ein Teil des Kollegiums im  a) Kollegialität  Verein mit seinem Haupte, und aus diesem Grund  vermögen ihre Beschlüsse für all ihre Glieder ver-  Zur Zeit, wo wir diese Zeilen zu schreiben beginnen,  pflichtende Kraft zu gewinnen, wenn die gesetzlichen  hat der Heilige Geist seiner Kirche ein Geschenk ge-  Forderungen erfüllt werden. Die Gegenbehauptung,  macht : die zwei Päpste Johannes Paulus I. und II. Der  die Idee der Kollegialität «non suscipit magis vel mi-  erste hat offenbar nur den Grund für sein Dasein ge-  nus», d.h. sie sei im ganzen Kollegium gegeben oder  habt, dem zweiten den Weg zu bereiten. Der zweite,  dann überhaupt nicht, beansprucht zu viel und beweist  auf den das christliche Volk soviel Hoffnungen setzt,  daher gar nichts. Das kann eine Art der Kollegialität  wäre ohne die Wahl und den frühen Tod Johannes  sein : die volle, die des ersten Grades. Das ist aber nicht  Pauls I. nicht zu dieser Würde gelangt. Wege der Vor-  die einzige*. Wir anerkennen mit der Mehrzahl der  sehung, verwirrend wie fast iımmer. Wenn das Wei-  Theologen und Kanonisten, daß es eine weniger voll-  zenkorn stirbt ... Tiefes Geheimnis im Schicksal dieses  ständige, eine Kollegialität zweiten Grades’ gibt, und  Papstes.  diese besteht in der Gruppe von Bischöfen, die in vol-  Erstaunlich an diesem in der Geschichte so seltenen  ler Einheit mit dem Papst zur Bischofskonferenz ver-  Ereignis sind die Umstände, die es als Zeichen der Zeıt  sammelt sind. Wenn wir behaupten wollten, es gebe  trägt. Wir fassen sie folgendermaßen zusammen :  nur die volle Kollegialität, so wäre diese heutzutage  Ein offenes, schlichtes Lächeln, das eben erst die  nur ın zwei Fällen vorhanden : Erstens im ökumeni-  Welt zu erleuchten beginnt und schon unter der Last  schen Konzil, das vom Nachfolger Petri als solches ge-  einer entmenschlichenden Kurie geknickt nieder-  billigt und angenommen wird, und zweitens dann,  sinkt' ; ein zweites Konklave, das sich als ziemlich  wenn die kollegialen Tätigkeit von den über die Welt  problembeladen erweist ; ein Kardinalskollegium, das  zerstreuten Bischöfen ım Verein mit dem Papst ausge-  durch einen «Kampf unter Brüdern» verwirrt ist und  übt wird, vorausgesetzt, daß das Haupt des Kolle-  dadurch der glückliche Bruch mit einer jahrhunderte-  giums sie zu kollegialer Tätigkeit aufruft oder wenig-  langen Übung, so daß ein Nichtitaliener Papst wird,  stens ihr vereintes Handeln billigt oder frei annımmt“.  ein Papst — Johännes Paul IT. —, der ein «anderer» Papst  Dieser letzte Fall ist unseres Wissens nie vorgekom-  zu sein scheint (die Zeit wird zeigen, in welchem Maß).  men. Ökumenische Konzilien sind nach dem Zeugnis  Ein klares Zeichen, ein Hinweis, daß eine konkrete  der Geschichte so selten, daß die Ausübung der Kolle-  Äußerung erfolgen und gewissermaßen eine Änderung  gialität wegen mangelnder Gelegenheit vollständig  im Kurs der höheren kirchlichen Schichten beginnen  verrostet wäre, wenn sie nur auf diesen Fall beschränkt  sollte. Ich begnüge mich damit, die Tatsache festzu-  bliebe. Es müssen notwendig andere Arten der Kolle-  stellen, obwohl wir damit einen Gedanken von höch-  gialität vorhanden sein, wenn wir nicht annehmen  ster Bedeutung berühren : Beide Päpste haben in ihren  wollen, sie könne nur im Abstand von Jahrhunderten  ersten Ansprachen klar und fast wörtlich gleich auf die  ausgeübt werden.  Kollegzalität hingewiesen. Beide haben mehr oder we-  niger gesagt, daß es an der Zeit ist, aus diesem Begriff  b) «Römische Kurie»  nicht mehr eine bloße, schöne Konzilstheorie zu ma-  Diese Studie soll sich mit den Bischofskonferenzen  chen, sondern ihn in lebendige Wirklichkeit umzuge-  stalten?.  und ihren Beziehungen zur Römischen Kurie befassen.  Paul VI. war bei all seiner unleugbaren Größe in die-  Diesen letzteren Ausdruck müssen wir in einschrän-  sem Punkt ungenau und furchtsam. Er wagte es nicht,  kendem Sinne verwenden. Wollten wir ihn auf den  große Entscheidungen zu treffen. Dennoch glaubte er  ganzen «Heiligen Stuhl» ausweiten, so könnten wir bei  an die Kollegialität und unternahm kleine Versuche,  dem kurzen Raum, der uns zur Verfügung steht, die  483Tietes Geheimnıis 1mM Schicksal dieses staändıge, 1ne Kollegialität zweıten Grades o1bt, und
Papstes. diese esteht iın der Gruppe VO Bıschöfen, die In vol-

Erstaunlich diesem In der Geschichte seltenen ler Einheit MItTt dem Papst ZUuUr Bischofskonferenz Ver-

Ereigni1s sınd die Umstände, die als Zeichen der eıt ammelt sınd. Wenn WIr behaupten wollten, gebe
tragt. Wır tassen S1Ce folgendermaßen [1UT dıe volle Kollegialıtät, sSo ware diese heutzutage

Eın offenes, schlichtes Lächeln, das eben GESE die LLUT ın WeIl Fällen vorhanden: Erstens 1m ökumeni-
elt erleuchten beginnt und schon der AaSTt. schen Konzıl, das VO Nachtolger DPetrı als solches DC-
eıner entmenschlichenden Kuriıe geknickt nıeder- bıllıgt und angenommen wırd, und zweıtens dann,
sınkt' ; eın zweıtes Konklave, das sıch als zıiemlich WECNN die kollegialen Tätigkeit VO  S den über die Welr
problembeladen erweıst : eın Kardınalskollegi1um, das eBıschöten 1M Vereın mıt dem Papst AUSZC-
durch eınen «Kampf Brüdern» verwiırrt 1St und uüubt wırd, VOTFauUSSESECLZL, dafß das Haupt des Kolle-
adurch der glückliche Bruch mıiıt eıner jahrhunderte- S1Ums S$1e kollegialer Tätigkeit aufruft oder wen1g-
langen Ubung, dafß eın Nıchtitaliener Papst wiırd, n ıhr vereıntes Handeln billıgt oder freı annımmit“.
eın Papst — Johännes Paul IL der eın «anderer» Papst Dieser letzte Fall 1St UNSCTECS Wiıssens nıe vorgekom-

seın scheint (die eıt wırd zeıgen, 1ın welchem Madfs) INnNeCNn Okumenische Konzıilıen sınd nach dem Zeugnis
Eın klares Zeıchen, eın Hınweıs, dafß iıne konkrete der Geschichte selten, da{fß die Ausübung der Kolle-

Außerung erfolgen und gewıssermaßen 1ne Anderung o]alıtät SCH mangelnder Gelegenheıt vollständig
1M Kurs der Öheren kırchlichen Schichten begınnen VERLOSTIGTH ware, WECNN S1E 1U auf diesen Fall beschränkt
sollte Ich begnüge miıch damıt, die Tatsache testzu- bliebe. Es mussen notwendıg andere Arten der Kolle-
stellen, obwohl WIr damıt eınen Gedanken VO  S} höch- o1alıtat vorhanden se1In, WCNN WIr nıcht annehmen
stier Bedeutung erühren: Beide Papste haben 1n ıhren wollen, S1Ee könne [1UT 1mM Abstand VO  = Jahrhunderten
ersten Ansprachen klar und fast wörtlich oleich auf dıe ausgeübt werden.
Kollegzalıtat hingewiesen. Beide haben mehr der —

nıgzer SCSAZT, da{fß der eıt ISt;, A4aUS diesem Begriff D) «Romuische Kurıe»nıcht mehr eıne bloße, schöne Konzıilstheorie —

Diese Studie oll sıch miıt den Bischofskonferenzenchen, sondern ıh ıIn lebendige Wırklichkeit UMZUSC-
stalten“. und ıhren Bezıehungen zur Romischen Kurıe betassen.

Paul Nal War be] a ]] seıner unleugbaren Größe In die- Diıesen letzteren Ausdruck mussen WIr ın einschrän-
SC Punkt UNSCHAU und turchtsam. Er nıcht, kendem Sınne verwenden. Wollten WIr ıh autf den
orofße Entscheidungen treften. Dennoch zlaubte SaNzZCH «Heıliıgen Stuhl» ausweıten, könnten Wır be]

die Kollegialıtät und unternahm kleine Versuche, dem kurzen Kaum, der uns 2A0 Verfügung steht, die
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}  Ua  an  D N  A  +  a  BEITRÄGE  Menge all der interessanten Probleme dieses Themas-  die heute aufgeiwungéne Lagé Anlaß zu Verwirrung  nicht einmal knapp erfassen ; viele davon werden übri-  und zu Konflikten bieten. *  Die Bischofskonferenzen besitzen eine immer be-  gens in dieser Nummer von CONCILIUM berührt.  Nach diesen allgemeinen Bemerkungen, die wir für  deutendere Möglichkeit, in das Studium und die Lö-  sung der sozial-religiösen und pastoralen Probleme der  notwendig erachtet haben, wollen wir uns nun direkt  mit dem Thema befassen.  Völker einzugreifen. Zu diesem Zweck wurden sie  Der Papst handelt normalerweise durch seine Kurie.  vom Konzil geschaffen. Dieses Eingreifen zeigt sich  Sie ist für ıihn eine Notwendigkeit. Da er sich nicht per-  vorwiegend auf dem praktischen Gebiete, ist aber zu-  sönlich mit all den Fragen befassen kann, die dank ei-  weilen auch mit dem Dogma verbunden, und nicht sel-  ner eingehenden Gesetzgebung — diese ist besonders in  ten wird die entscheidende Tätigkeit, des Gesetzgebers  Regimini Ecclesiae Universae niedergelegt — an ihn  in verschiedene Geschäfte eingreifen. All das sind Sei-  herantreten, überträgt er seine Vollmachten gewöhn-  ten einer kollegialen Tätigkeit, die es früher nicht gab.  lich zum größten Teil der römischen Kurie, und diese  Daß diese kollegiale Tätigkeit der Hierarchie einer  handelt und entscheidet in seinem Namen mit der ihr  Nation mit dem Wesensprinzip des ganzen Kolle-  übertragenen Macht.  giums in Zusammenhang steht, scheint sich aus einigen  e  klaren Texten des Zweiten Vatikanums zu ergeben”.  Dieses Prinzip jedoch ist das Haupt des Kollegiums,  I. Die veränderte Lage  der Papst, nicht die Kurie; diese ist etwas ganz ande-  Es ist heute nicht leicht, über das Verhältnis zwischen  res. Auf dem Konzil erhoben sich viele Stimmen, um  der Römischen Kurie und den Bischofskonferenzen zu  zu betonen, das Kollegium stehe über der Kurie, nicht  sprechen. Als diese noch nicht juridisch bestanden und  umgekehrt. Diese betrachtete man mit einem gewissen  Plenar- oder Provinzialkonzile noch kaum stattfan-  Vorbehalt. Natürlich hatten diese Stimmen das ganze  den, war die häufigste oder fast ausschließliche Bezie-  Kollegium im Auge, das Haupt inbegriffen. Und na-  türlich sind die Konferenzen nicht das ganze Kolle-  hung die zwischen Bischof und Papst, und sie erfolgte  gewöhnlich über die Kurie. Besondere Probleme gab  gium. Aber sie sind seine Teile und entfalten eine Tä-  tigkeit, die man nicht nur als wichtig, sondern auch für  es dabei im allgemeinen nicht. Man hielt sich friedlich  an die Normen des Codex und die übliche «Praxis»,  das Land, in dem sie wirken, gewissermaßen als uner-  die zur Gewohnheit geworden war. Probleme ent-  setzlich betrachten muß. Das setzt nach dem aus-  standen auf Grund des Zweiten Vatikankonzils durch  drücklichen Willen des Konzils eine bedeutsame Än-  die kollegiale Tätigkeit der Konferenzen. Dieser  derung der Lage gegen früher voraus.  Aspekt ist zweifellos neu und weist besondere Eigen-  Aus all diesen Gründen schien es angezeigt, daß man  schaften auf. Und es ist unserer Ansicht nach ein irriges  in Rom versuchte, eine neue Lösung für das Verhältnis  Verfahren, weiterhin mit den vorkonziliaren Metho-  der Bischofskonferenzen zum Papst zu suchen. Und  den an so verschiedene Wirklichkeiten heranzutreten.  man verfiel nicht auf den leichtesten Weg, ihre Tätig-  keit der Bischofskongregation zu unterstellen, oder die  Aufgaben, die von ihnen gestellt werden, unter die ver-  Jl Entb;'iltdas Verhältnis Kurie/Bischofskonferenzen  schiedenen Kongregationen und deren jeweilige Kom-  Konfliktstoffe ?  petenz aufzuteilen. Die Bischofskonferenzen, die auf  Es gilt zu unterscheiden. Theoretisch, aus der Sicht der  dem Prinzip der Kollegialität beruhen, würden so um  Aufgabe des Papstes — und diese wiegt heute vor —, ist  ihren Wert gebracht.  das nicht der Fall. Wenn man die Dinge, wie das ge-  wöhnlich der Fall ist, nurvon oben sieht, gibt es keinen  Konflikt. Denn die Kurie ist in diesem Fall weiterhin  IIT. Das Beispiel der Bischofssynode  das getreue Werkzeug des Papstes, das ihm in der Re-  Was Papst Paul VI. mit der Bischofssynode gemacht  hat, ist bezeichnend. Sie besteht ihrer Struktur nach  gierung der Universalkirche zur Seite steht. Er kann  ihr daher die Geschäfte übertragen, die er will, auch  mehrheitlich aus den Vertretern der Bischofskonfe-  renzen der ganzen Welt. Paul VI. wollte sie nicht mit  solche,. die denen der Bischofskonferenzen entspre-  chen. So lautet der Vorschlag Nr. 50 in Regimini Eccle-  der Römischen Kurie in Beziehung bringen. Er sah  vielmehr von dieser ab und verband die Synode durch  siae Universae : «Congregationis pro Episcopis est...  ea perpendere quae ad Coetus Episcoporum seu Con-  das Synodalsekretariat mit seiner Person, wie die Prä-  ferentias attinent.»  sidenten und Präfekten der römischen Kongregationen  Wenn wir die Dinge dagegen aus der Perspektive der  zu ihm gehören. Auf diese Weise versuchte er die Prio-  Kollegialität und des Kollegiums betrachten, so kann  rität zu sichern, die das Bischofskollegium heute in der  484
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BEITRÄGE
Menge all der interessanten Probleme dieses Themas die heute aufgezwungene Lage Anlaß Verwirrung
nıcht einmal knapp ertassen viele davon werden übri- und Konflikten bieten.

Dıie Bischofskonterenzen besitzen iıne ımmer be-gens in dieser Nummer VO  e CONCILIUM erührt.
ach dıiesen allgemeınen Bemerkungen, die WIr für eutendere Möglichkeıt, 1n das Studium und die | BA

SUuNns der soz1al-religıösen und pastoralen Probleme dernotwendıg erachtet haben, wollen WIr uns L11U direkt
mıt dem Thema befassen. Völker einzugreıten. Zu diesem 7weck wurden sS1Ce

Der Papst andelt normalerweıse durch seıne Kurıe. VO Konzil geschaften. Dieses Eingreiten zeıgt sıch
Sıe 1ST für ıh 1ne Notwendigkeıit. Da sıch nıcht pCI- vorwıegend auf dem praktıschen Gebiete, 1St ber
sönlich MIt all den Fragen befassen kann, die dank e1- weılen auch MmMIıt dem ogma verbunden, und nıcht sel-
HGT eingehenden Gesetzgebung diese 1St besonders in ten wiırd die entscheidende Tätigkeit, des Gesetzgebers
Kegımint Ecclesiae U/nıversae nıedergelegt 1hn ıIn verschiedene Geschätte eingreıten. Al das sınd Se1-
herantreten, überträgt seıne Vollmachten gewöhn- ten eıner kollegıalen Tätıigkeıt, die trüher nıcht vab
ıch Z oröfßsten Teıl der römischen Kurıe, un:! diese Da{i diese kollegıiale Tätigkeıt der Hierarchie eıner
andelt und entscheıidet iın seınem Namen mMI1t der ıhr Natıon mıt dem Wesensprinzıp des SaNZCH Kolle-
übertragenen Macht Z1UMS in Zusammenhang steht, scheıint sıch a4aUus einıgen

klaren Texten des weıten Vatiıkanums ergeben”.
Dieses Prinzıp jedoch 1St das Haupt des Kollegi1ums,Die veränderte Lage der Papst nıcht die Kurıe ; diese 1St Sahz ande-

Es 1St heute nıcht eıicht, über das Verhältnis 7zwischen 1CS Auf dem Konzıl erhoben sıch viele Stimmen,
der Römischen Kurıe und den Bischofskonferenzen betonen, das Kollegium stehe über der Kurıe, nıcht
sprechen. Als dıese noch nıcht Juridisch bestanden und umgekehrt. Dıiese betrachtete INan miıt einem gewıssen
Plenar- oder Provinzialkonzile noch kaum stattfan- Vorbehalt Natürlich hatten diese Stimmen dasI
den, War dıe häufigste oder fast ausschliefßliche Bezie- Kollegium 1mM Auge, das Haupt inbegriffen. Und —

türlich sınd die Konterenzen nıcht das Nn Kolle-hung die zwıschen Bischof und Papst, und S1Ee erfolgte
gewöhnlich über die Kurie. esondere Probleme gyab o1um. Aber sS1e sınd seıne Teıle und entfalten ı1ne T a-

tigkeit, die INa  an nıcht LLUT als wichtıig, sondern uch fürdabe; 1M allgemeınen nıcht. Man hıelt sıch triedlich
die Normen des Codex un! dıe übliche «Praxıs», das Land, 1n dem S1€e wırken, gewıissermalßen als uUuNecI-

die AA ewohnheit geworden W  _ Probleme EeNLTL- setzlich betrachten mufß Das nach dem AUS-

standen auf Grund des weıten Vatikankonzils durch drücklichen Wıllen des Konzıls 1nNe bedeutsame An-
die kollegiale Tätigkeit der Konterenzen. Dıieser derung der Lage früher OTaus

Aspekt 1St zweıtellos MNCUu und weıst esondere Eıgen- Aus all diesen Gründen schien angezeı1gt, dafß INan

schatten auf. Und 1St uUuNserer Ansıcht nach eın ırrıges 1n KRom versuchte, ıne NECUC Lösung für das Verhältnis
Verfahren, weıterhın MIt den vorkonziıliaren Metho- der Bischofskonterenzen ZU Papst suchen. Und
den an verschiedene Wirklichkeiten heranzutreten. 1L1Aall vertie] nıcht auf den leichtesten Weg, ıhre Tatıg-

keıt der Bischofskongregation unterstellen, oder die
Aufgaben, dıe V} ıhnen gestellt werden, un die VCTI-Entbälti das Verhältnis Kurie/Bischofskonferenzen schiedenen Kongregationen und deren Jjeweılıge Kom-

Konfliktstoffe ® PELCNZ autzuteilen. Dıie Bischotskonterenzen, die auf
Es oIlt unterscheiden. Theoretisch, A4US der Sıcht der dem Prinzıp der Kollegialıtät beruhen, wurden
Aufgabe des Papstes und diese wıegt heute VOT 1sSt ıhren Wert gebracht.
das nıcht der Fall Wenn INan die Dınge, W1€ das BCc-
wöhnlich der Fall ISt; Ur vUÜüon oben sıeht, oibt keinen
Konflikt. Denn die Kurıe I1ST ıIn diesem Fall weıterhın

SI Das Beispiel der Bischofssynode
das gELFrCUEC Werkzeug des Papstes, das ıhm 1n der O W as Papst Paul V MIt der Bischofssynode gemacht

hat, 1st bezeichnend. Sıe esteht ıhrer Struktur nachvx1erung der Universalkirche DA“ Seıte steht. Er kann
ıhr daher die Geschäfte übertragen, die wiıll, auch mehrheitlich AUS den Vertretern der Bischofskonte-

DE ZEM der SaNzZzChH Welt Paul \Al wollte S1e nıcht mIıtsolche, die denen der Bischofskonftferenzen CENTISPCE-
hen So lautet der Vorschlag Nr ın Regımint Eccle- der Römischen Kurıe 1n Beziehung bringen Er sah

vielmehr VO  = dieser ab und verband die Synode durchS1IA€e Universae: «Congregatıion1s Pro Ep1scOp1s ESTtT

ea perpendere qUuUaC ad (CCoetus Ep1iscoporum SCU (Dn das Synodalsekretarıat mMIiıt seıner Person, WI1Ee die Präa-
ferentlas attinent. sıdenten und Prätekten der römischen Kongregationen

Wenn WI1r die Dınge dagegen A4aUusSs der Perspektive der ıhm gehören. Aut diese Weıse versuchte die Prio0-
Kollegialıtät und des Kollegiums betrachten, kann rıtät sıchern, die das Bischotfskollegium heute 1ın der
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ISCHOFSKONFERENZEN UN ISCHE

Kıirche anerkannterm alßen besitzt, WeNnNn MIL SCINEM wıeder autf e1in Jahr nach Hause S1e werden nıcht C1N-
Haupte Samımenarbeıtet Wohl sınd dıie Bıschöfe der mal für die Festlegung der Tagesordnung dieser Ver-
Synode nıcht das Kollegium und haben auch keine of- sammlungen ate SCZORCNH praktisch tinden SIC
tizielle Vertretung desselben Auch 1ST unNnseren Ta schon alles hergerichtet VOrTr Ihre Mitwirkung 1ST -
gCNH und solange der Papst nıchts anderes bestimmt, die Berst SCIMNG, und nıemand tindet heute das Bischots-
Synode nıcht das offizielle Urgan, durch das die Kolle- kollegium oder die Konterenzen auf diese Weıse
olalıtät sıch außert” Irot7z allem hat der Papst MIitL klu- vertreten, obwohl gerade dies der MIL diesen Ernen-
SC Verständnıis beschlossen die Synode nıcht IMIT der NUungen angestrebte Zweck Ware
Kurıe verknüpfen lassen sıch die Unzukömm- Man hat Spater be] verschiedenen Gelegenheiten VO
liıchkeiten vermeıden, die 4aUS Verbindung der diesem Problem gesprochen Und INan hat den
beiden entstehen könnten Wunsch vedußert, die Zahl der Z Kurıe gehörigenUns scheint, Was Ahnliches sollte auch fur die Buz Diözesanbischöfe INOSC vermehrt werden Das VCI-
schofskonferenzen geschehen Diese enthalten kolle- lange hre Verantwortung für den Gang der Kırche
x1ale Verwirklichungen VO mehr oder WCNISCF zahl- nach der Lehre des Konzıls Das W ar die Forderungreichen Miıtgliedern des Kollegi1ums Dıie theoretische mehrerer Gruppen VO Synodalbischöfen be] der
Grundlage fu T diese Vereinigungen liegt, WIC DESART, Serordentlichen Versammlung VO  5 1969 das Pro-
der VO Konzıil schon gebilligten Kollegialıtät, deren blem ausdrücklich behandelt wurde Aber INan weı(ß
Grundelement der Bıschof VO Rom als Haupt des nıcht welchem Ausmafß diese Vervielfachung VO
Kollegiums bıldet Dırekt aut ıh Iso und nıcht auf Bischötfen als reCDraSsCNTLalLV betrachtet werden könnte,

Kurıe mu{fßte sıch die Tätıigkeıt der Konterenzen und VOTLT allem WIC S1IC wırksam WarcC, WENN die Funk-
beziehen Wıe dıes bei der Synode der Fall 1ST L10N der Kongregationen bliebe WI1C SIC heute 1ST

Man dürtfte zweıfeln, ob die Ergebnisse ZunNsL1g WUT-

den, Wenn die Prätekten ihre tast unbeschränkte MachtGrundlagen FÜr 2INE Lösung behalten sollten und die Bischöte nıcht der Lage —
Das Grundproblem, das dieser SaNZCN Sachlage r’cCh, den taglıchen Gang der Dıkasterien ı einzelnen
steckt 1ST SIrCNg theologischer Natur, obwohl - verfolgen.
ausweıchlich IMITL Juridischen Folgerungen verknüpft
1ST Für diese letzteren hat INa  an; nach Lösungen g- eh) Zusammena) beit zwiıschen dem Papst und densucht die jedoch aufnzusammenhängenden DPer-
spektiven aufbauen Fassen WIT CINISC 1115 Auge Konfe:

Das 1ST EGIFeTe Lösung, die als Forderung der Kol=
leg1alıtätslehre vorgeschlagen wurde Der Papst sollteDıie Teilnahme de‘ Bıschöfe den Organen

de‘ Ku bereit SC1IN, die Probleme VO  3 oröfßerer Bedeu-
LUuNg für die allgemeine Leıtung der Kırche IMI1Tt den Bı-

Diese Lösung schlägt Paul VI ın Kegımını VOT Sıeben schofskonferenzen beraten. Und die Bıschotskon-
Bıschöfe AaUusSs der SaNzZCH Welt ollten eiınmal Jahre terenzen sollten bereitwillig all ıhre Unternehmungender Generalversammlung der Kongregatıion der S51C dem Gutachten des Papstes unterbreıten. Dieser
zugeteılt sınd Rom teillnehmen Diese allgemeıne Grundsatz WAaTe zweıtellos wıirksam ber UNSCHU-Norm schien anfanglich WE bedeutsame Lösung gend
SCInN Di1e römiıschen Kongregationen 4a4UuS-
schließlich Kardınalskollegien Da UU  z CIN1SC D16- be) der Kurıezesanbischöfe « LUE PTODT10 tamquam membra STrICcte
dicta» ıhnen gehören sollten, CI WICS sıch 1aber als Wenn die römıschen Kongregationen sıch getreulichkanonisch unpassende Mafßnahme och der Wıiılle die heutige Gesetzgebung über die Mıtteilung und
und Wunsch Pauls VI Setzte sıch durch Bılligung 1elten W 16 SIC Codex (C 244) und ın Re-

Im Verlauf der Jahre (seıt der Veröffentlichung VO  w ZFLENL 136) enthalten 1SL mufßßten SIC dem
Kegıminı sınd zwolf verflossen) hat sıch BCZCILQLT, dafß Papst jedes wichtige und aufßerordentliche Problem
diese Ernennungen 1Ur n aktıveren, ZUur Kenntnıs bringen, bevor S1C darüber 1NC Ent-
wırksameren Gegenwart des Bıschofskollegiums und scheidung treffen würden, und könnte als höchste
der Konterenzen der roömiıschen Kurıe beigetragen nNnstanz sıch dıe bedeutenderen Fragen der Konteren-
haben Di1ese Bıschöfte kommen eiınmal Jahre C1- ZeN vorbehalten Leider die Ertahrung, dafß die
IET sehr konkreten Aufgabe nach Rom, geben hre Kongregationen ihre wichtigsten EntscheidungenMeinung den Vollversammlungen 1b und gehen nıcht MItT dem Papst beraten WIC ıhre Pflicht
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wäre!. Und solange die Lage sıch nıcht andert, werden Das Sehbretariat der Synode ®
S1Ee sıch immer ZU Eingreiten verpilichtet tühlen,

So W1€ Jjetzt 1STt und wirkt, ware ebentalls nıcht dasWCNN Dınge ıhrer Zuständıigkeıit 1n Frage kommen. S1e
mogen sıch dazu berechtigt fühlen, aber das ISt den geeıgnete rgan Seıine jetzıge Zuständigkeit steht
Konterenzen oft nıcht klar ersichtlich, da s1e miıt Recht nıcht In Verbindung miıt den Bischofskonterenzen. In
annehmen, handle sıch Dınge auf verschiedener eıner andern, VO  S} der Römischen Kurıe und der Synode
Ebene Die Kuriıe steht wenıger hoch als das Kolle- csehr verschıiedenen Auffassung könnte das
o1Uum, und die Konterenzen sınd eın 'Teıl des Kolle- Sekretarıat das passendste rgan für dıe Beziehung
Z1UmSs. se1ın, dıe hıer geht Heute 1St das nıcht der Fall

Da{iß seıne Arbeit in allen Sıtzungen der Synode, dıe bıs
jetzt yehalten worden sınd, vollständig dem JochEın Zentralorgan der StIrCeNSSTICN Kontrolle und den Richtlinien des

Zur Schaffung einer unmittelbaren, normaleren Zuie Staatssekretariats gestanden ist kann als allgemeıne
sammenarbeıt 7wischen Konterenzen un Papst Ansıcht der Bischöfe der Synode bezeichnet werden.
möchten viele, da{fß die Konterenzen in Rom 1ne Zen- Das mu{fßste logısch Besorgn1s und Mißtrauen be]
tralstelle bekämen, die S1Ee VEerLLELEN und ıhre Anlıegen den Mitgliedern des Bischotskollegiums tühren.
Aaus der ahe verfolgen wurde. I )dieses Verlangen
scheint uns logisch se1ın. Die Konterenzen werden Eın Organ ®ımmer mehr Arbeıt bekommen, NVOI: allem aut dem
Feld der Lehre und der Gesetzgebung. Wenn die EeNLTL- Das ware vielleicht nıcht nötıg, sondern besser 1nNe€e
sprechenden Dokumente sıch auf der SAaNZCH elt VEI- dikale Änderung 1m Autbau der römiıschen Kurıe,

der Lehre des 7 weıten Vatıkanums Lreu se1n.vielfachen, gelangen WIr iın kurzer eıt eiınem
Wırrwarr, der vergiftend wırken könnte, Wenn I11all In anderen Schriften? haben WIr ernstliche Vorbe-
dieser Taätıgkeıit nıcht auf den Fersen tolgt; dıe e1IN- halte >  N die Retorm der römıschen Kurıe dargelegt,
zelnen sıch und mıt der parallelen Tätıgkeıit des W1€e S1€ Paul Vl durchgeführt hat Wır bestreıten nıcht,

da{fß 1n mancher Hınsıcht beachtliche FortschritteStuhles vergleichen. Da die Konterenzen zahl-
reich und nach Ort und eıt verschieden sind, die Vor- gebracht und bedeutende Erfolge gehabt hat, dıe nıe-

mand EHWAarleLEe Aber WIr haben uns N1Ee erklären kön-bereitung ıhrer Mitglieder unterschiedlich®, die VO

den Problemen verlangte Einstellung ebentalls Ver- NCNMN, W1eSO die Retorm aut dem Boden der Grund-
schieden, könnten sıch gegensätzliche LOösungen der struktur erfolgte, die S1xtus 1mM Jahrhundert C
gleichen Probleme ergeben. Wır sınd daher überzeugt, schaften hatte. Wıe 1St möglıch, da{fß ıne Einrich-
daf 1Ine Zentralstelle notwendıg ist‘; S1Ee hat die Knat- Lung, die ın der sozial-relig1ösen Welt des Jahres 1588

wicklungen verfolgen un möglichen Abweichun- entstand, der Papst noch Herr ausgedehnter Läan-
gCcn zuvorzukommen ; MI1t ıhr mussen sıch die Bı- dereıien WAal,y, der päpstliche Hoft noch sovıel
schofskonterenzen direkt in Berührung SEIZEN Eın wunschen übrıglıefß, das Kardıinalskollegium N{  -

Pluralismus wırd gesund se1n, solange nıcht das W e- Fehlern unterwuhlt WAal, (und dies 1STt der schlimm-
sentliche angreıft. Eın Wırrwarr ISt immer schädlich, S Punkt) die Körperschaft der Bischöte nıchts oalt,
uch WL 1LLUT Unwesentliches betrifft weıl dıe Bischöfe durch die königliche Ernennung, dıe

S1e 1ın der Folge mehr den Fuürsten als den Papst
band, praktisch VO Römischen Stuhl

Welche Form bönnte dieses UOrgan haben ® da{fß ine solche Einrichtung heute noch als gültıge
Grundlage tür ine Retorm betrachtet werden kann,Diıe Bıischofskongregation © die nach eınem Konzıl erfolgt, auf dem das Bischots-

Im Gefüge der römıschen Kongregationen wollen WIr A In der Kırche eıne gewaltige Bedeutung erhalten
hat? Und dabe!] wiırd dieses Konzıl kaum in Betrachtıhr die Zuständigkeıit nıcht absprechen, WENN der Papst

s1e ıhr verleıht heute besitzt S1C S$1e och tinden WIr, gezogen “
weder diese noch ırgendeine andere Kongregatıon sSe1 Das Papsttum 1St 1n der Kırche ıne dauernde Insti-
für diese Aufgabe, eın Bindeglied 7zwıschen Urganen tuti1on. Es hat seıne Kurie. Ist das Bischofskollegium

se1in, die auf mehr oder wenıger hoher Stufe dem Bı- mMi1t seıinem Haupte nıcht ebenfalls eıne dauernde Instı-
schofskollegi1um entsprechen, die besten geeıgnete tution? GewinlSs, WEeNn WIr den Texten des weıten NMa

tikanums ıhren Wert geben. Ist aber ıne dauerndeForm Denn das Kollegiıum steht, auf welcher Stute
InNnan uch INas, theoretisch höher als die Instıtution, mulfß logischerweıse uch seiıne Kurıe

haben Das heılst 11U  _ nıcht, musse WEel Kurıen gC-Kurıe. Das MUu: aber uch praktıisch se1In.
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ben Der Papst und die Bischöte bılden eın einNZIYES glänzenderen Stellungen und die Eılfertigkeit, solche
Kollegium. Normal ware also, da{fß dieses Kollegium erlangen (weıl keine mehr 7äbe), fremd waren,
als solches apst und Biıschöfe 1ne einzıge Kurıe wuürden die Abteilungen VO  e selber in Gang kommen.
hätten, die eın Abbild der gegenseıtıgen Hılte VO  =) hre Zuständigkeıit wuürden S1e VO Papst un VO

Papst und Kollegium In der Erfüllung der gleichen IM- Kollegium bekommen.
HG ertrauten Aufgabe, der Leitung der (3esamt- Dıie Stellung des Präsidenten oder Prätekten ware
kırche, ware. Wenn beıide, Papst und Kollegium, mi1t- ‚War unumgänglich, muüu{fste 1aber nıcht notwendıg mıt
einander die Träger der höchsten Macht 1n der Kirche der Abteilung verbunden Jeiben. Es würde genugen,
sınd, WeEeNnNn S1€C 1M höchsten rad die @7 eiınen Residentialbischof VO genügender Fähigkeıit
Samtverantwortung für den Gang der Kırche tragen, ıhre Spıtze stellen könnte ıhren Gang gewahrlei-
wird die Kurıe mıt den Urganen, die INa  . als wırksam Ssten und dank seıner Pastoral- und Lebenserfahrung
betrachtet, auch beiden gleicherweise dienen mussen. die Pläne Ordern, die das Personal der Abteilung
Vielleicht mıt den gleichen Urganen, die S1E heute seıner Leitung technısch erarbeıten wurde. Diese Stel-
schon hat Aber ıhrer Spıtze mufßten resıdierende lung wuürde tür dre] Jahre innehaben, hne jedoch
Bischöte stehen, die sıch VOTr allem miıt den Pastoralan- se1ın Bıstum völlig AaUuSs den Augen verlieren :
liegen befassen, 1aber Von eıt eıt uch nach Rom wurde dessen Spıtze eıinen Hıltsbischof mıiıt beson-
kommen, diese besonderen Aufgaben ZzuUu erftüllen. deren Vollmachten stellen, der sıch mIt dem Titularbi-

Eıne Kurıe, die auf dem Kardinalskollegium auf- schot Hs über die wichtigeren Geschäftte besprechen
baut, 1St heute eın Anachronismus WI1€e das Kardıinals- muülste.
kolleg1um selber. Das 1STt eın «Doppel», fur das INan Di1e Synodalversammlung, die 1U  e gesetzlıch alle
geschichtlich eiıne Erklärung tinden kann, das aber in dreı Jahre statttinden würde, könnte die Gelegenheıt
der heutigen Wırklichkeit keinen Iınn hat, außer dafß für den Personalwechse]l in diesen Stellen bıeten. Der

vewıssermaisen nach der Rückkehr AA echten Eın- Papst hätte Gelegenheıit, mi1t den Bischöten aus der
heit ruft, ZAU einzıgen Kolleg1i1um, das Christus C SaNzZCch Welt den Meınungsaustausch pflegen und
yründet und seiner Kırche dem höchsten Hırten 1m Einvernehmen mıt iıhnen die Spıtze der Kurien-
und unbestrittenen Maupt, dem Papst, gegeben hat abteilungen jene Mitglieder des Bıschofskollegiums

stellen, die nach dem Urteil aller Aaillı vyeeignetsten Wa-

Neue Rıchtlinien für einen Neuaufbau der Kurıe HG und der Seıte des Papstes ıne Art Dauersynode
bılden wurden.

Die Aufgabe 1St uUuNnserer Meınung nach, s  gu als Im Rahmen dieser kurz gezeichneten möglıchen
möglıch dafür SOrSCNH, dafß jede Abteilung mıt eınem Gestaltung wuürden dıe Konterenzen durch iıhre Ver-
Spezlalıstenstab versehen wird, der AdUus sachverständi- DRCLEN und MG allem durch die Synode und deren dau-
SCH Klerikern und Laıen A4US der SaAaNZCH Welt bestehen erndes Sekretarıat mıt der Kurıe in Verbindung kom-
sollte. Alsdann mußte INn  e} mıt besonderer Aufmerk- ME Dieses Sekretarıat wurde «1DSO aCtO» Z /Zen-
samkeit daran gehen, AaUusSs iıhnen ıne Auswahl der Be- tralorgan der SanNzZCH Kurıe werden und als Organ der
yabtesten tretfen und S1Ee die Verantwortungspo- Zusammenarbeıt und Eınıgung der Bischöfe der gAall-
Sten stellen, darunter auch den Sekretär, der nıcht Ze  =} elt untereinander und MIt iıhrem Haupt für die
mehr Bischof se1ın wird. Miıt diesem ausgebildeten und wırksame Leıtung der SAaNZCH Kıirche durch eıne g-
verantwortungsvollen Personal,; dem das Streben nach meılınsame Kurıe iıne Stellung GHSleCN Ranges erhalten.

Man mOge uUuNS$s richtig verstehen. Diese Deutung (auf deren Ana- Lumen Gentium Z Z OLa expl. praevıa Christus Do-
lyse WIr nıcht eingehen) WwEeIlsSt auf eın Zeichen hın CS dehnt sıch ber- MINuUs A us  z
allhın aus WI1E eın Olfleck. Das Volk oreıift C auf, glaubt wird VO Dais dem Bıschofskollegium miı1t Einschlufß seines Hauptes der
Staunen ertüllt und reagıert die Kurıie. Öchste Rang zukommt, 1St heute VOoO der Kırche ausdruücklich ANCI-

Wır tolgen den erhaltenen Berichten unı möchten UNSCTEC Aussa- kannt: «Ordo Ep1scoporum subıectum GUOGUE
sCcn nıcht mıiıt einem kritischen Apparat eladen. Die Zıtate, auf dıe WIr plenae potestatıs ın unıyersam Ecclesiam existit» (Lumen Gentium
hinweisen, sınd ın den ersten Reden beıder Papste leicht tinden ZZU Das Problem lıegt ım vorsaätzlıchen Doppelsinn der Konstitutions-
Zahlreich un! bedeutsam sınd auch die Erklärungen, die verschiedene ber dıe Bischofssynode, denen eiıne verschiedene
Kardınäle diesbezüglich gemacht haben, als ob ıhnen eın allge- Auslegung geben kann dıe kollegiale... «  C tOt1us catholicı
meıner Wunsch bestanden hätte, der künftige apst moöoge sıch mıt die- Ep1iscopatus Partes agens» (Christus OMI1NUs S aut Grund dieses
SC  S Problem betassen. Textes ware die Synode eıne offizielle Vertretung des SAaNZCI atholı-

Wır haben diesbezüglıch eın wichtiges Buch VOT ugen, das VO schen Epıskopats (selbstverständlıch MIıt dem Papst, iıhrem
der Fakultät des kanonischen Rechts der Universiıdad Pontiticıa 1n HMaupte) un! auch das otffizielle rgan des Ausdrucks des Kollegiıums.
Salamanca verötftentlicht worden 1St Las conterencıas episcopales hoy Es esteht aber auch dıe andere Deutung, die WIr als die päpstliche
(Salamanca bezeichnen könnten.. «dupremo Ecclesiae Pastorı valıdıorem PTF:

Lumen Gentium Z adıutriıcem OD! (ebd.) In dieser Version IST. die Synode

487



— a  E  E  E 4r  E H' r  Da'lr)

der das Kollegium och Vertretung (denn Ccs wird ausdrücklich chung des revidıierten Kirchengesetzbuches von 1917 Uns cheıint, CS

VO SCINECIMN Haupte unterschieden) un!| ebensoweni1g das offizielle sC1 mehr als selbstverständlich daß dıe Sınn wesentliche
Organ sC1INCS Ausdrucks. Im Motu PrFOopPTr10 « Apostolica Sollicıtudo», Lehrgrundlage des /weıten Vatıkanums e1in Gesetzbuch verlangt, das
das die Synode chafft und regelt, bernimmt Paul N wörtlich die nıcht NUur revıdıert, ondern vollständig NCUu 1ST Es 1ST bedenken,

28 Mäarz. 1963 als Johannes dle päpstliche Kommıs-päpstliche Deutung. Wır siınd jedoch überzeugt, da{ß C1MN anderer Papst,
dem die kollegiale Deutung mehr ZUSagt, die Geschicke der Synode sS10MN tür die Revısıon des Codex schuf das Konzıil eben EerST begonnen
ndern ann unı vertirauen darauf, da{ß dieser apst ZU Wohl der hatte Der Codex STULZiE sich aut C1NC Vorkonzilstheologie Dıie Kon-
Kırche bald kommen wird STund Dekrete des /weıten Vatikanums, besonders «Lumen

An der spanıschen Bischofskonterenz 977 kam CS sehr Gentium» ötfnen vollkommen Cu«ec Wege, die der rüheren Theolo-
seltsamen 7Zwischentall der VO'!  3 der Kleruskongregatıon AUSSINS B1C unbekannt Es wird sehr schwier1g, vielleicht unmöglıch
Diese wurde ıhrer Gutgläubigkeit VO der Leıtung nahestehenden SCHN, diese euec Theologie nır großen Teıl der Verordnungen
Personen (die anscheinend nıcht gutgläubig waren) überrascht und nurrevıdıerten Codex Einklang bringen Unter diesen Um-
erliefß kurzerhand Cin Dokument das ür die Hauptorgane der Konfe- ständen würde CS nıcht überraschen, WEINN der NCUC>» Codex Nanl-

1Tenz Sınne EG Verurteilung bedeutete Als deren Präası- MECSSCH, den Gegebenheiten nıcht entsprechend herauskäme und
ent ZU)] Staatssekretarıiat eılte, die Sachlage klären, ergab sıch mındestens IMII dem Tode MNgCH müßfte, falls G nıcht schon OLT ZU!r

alles, dem außersten Ernst des Falles, 1171 Rahmen der Kon- Welt ame Es SC1 denn, 1LL1all würde die passenden Heilmittel EeiNSEL-

gregation geschehen War und die OÖöheren rgane, ebenso WIC der ZzZen

apst selber, davon Sal nıchts wuflten (S die relig1ösen Zeitschritten
Aus dem Spanischen bersetzt VO Dr Hildebrand Ptittner /OSBEpoche, Vıda Nr. 974 f VO 18 bıis 25 März 9/2

(Doppelnummer, die tast ausschliefßlich diesem Problem gewıdmet
1St) und Iglesıa VIVd, Nr. 38 TO72) S55 09—248)

Spontan erhebt sıch der Vergleich zwıischen Episkopat der
AUS zahlreichen un! wohlvorbereiteten Klerus gewählt wırd JUAN SÄNCHEZ ANCHEZ
un! em Episkopat, dem Kandıdaten beigesellt werden, dıe gewählt
werden INUSSCI1, weıl s keine anderen oibt Eın vielschichtiges Pro- 919 Macotera, Provınz Salamanca (Spanıen) geboren Priester-
blem, schwer sen un voll ernster Folgen Dıie Stellung der Nun- weıhe 1942 Gehört Zu1 Bruderschaft der diözesanen Arbeiterpriester
tıen 1ST hıerbei VO' höchster Verantwortung Fuür solche Ernennungen War Rektor des großen und des kleinen Semiınars VO'  — Salamanca Ver-
müfite C1inN entscheidenderes Mitwirken der CISCNCN Konterenzen, wel- rachte I2 Jahre Rom als Vermiuttler der Gesuche der spanischen Bı-
che dıe besonderen Gegebenheiten besser kennen, möglich SC1MN In SsStumer, also taglıchen Kontakt M1 der Kurıe ach Studien der

Gregoriana, St Thomas, Studium der Kleruskongregation un!Fällen und beı gAanNz bestimmten Natıonen wird die unglück-
lıche Tätigkeit untıus bei der Ernennung VO Bischöten die der Religionskongregation Doktor des kanonischen Rechts 965 Pro-
Geschichte eingehen, weıl SIC C1IMC wıirksame apostolische Tätigkeit tessor der Fakultät des kanonischen Rechts der Universidad
lähmte Pontiticıa VO Salamanca Dreimal auch derzeıt wieder, deren Dekan

9 Vgl La CONSLIEULLON apostolique «Regıminı Ecclesiae UNILV!  » Mitglıed des Instıtuts Raimund de Penatort un! des Höheren Rates
ans AÄAnnee Canonı1ique (1976) A44 für wissenschaftliche Forschung Ständıger Mitarbeiter der Revısta

Wır finden, jede Reform, die ı der Kırche durchgeführt wird, Espanola de Derecho CanOnıco Veröffentlichungen Pablo
der Linıe der Erneuerung lıegen, die auf dem Konzıil eröftnet la reftorma de la romana (Salamanca 1967) un! VICAT1O CDISCO-

wurde Aus diesem Grunde sınd W IT IM durchaus nıcht CiINVCI- pal (Salamanca Anschrift Universidad Pontificia, Salamanca,
standen, das nunmehr unvermeıdlıch cheıint MI1 der Veröttentlıi- Decano de Derecho CanOn1Cco, Salamanca, Spanıen
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